
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Judith Skudelny, Frank Sitta,
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/25971 –

Bestandsaufnahme über das „Sofortprogramm Saubere Luft“

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Am 28. November 2018 wurde auf dem zweiten Kommunalgipfel mit dem 
„Sofortprogramm Saubere Luft 2017–2020“ ein Förderprogramm zu Verbes-
serung der Luftqualität in Städten verabschiedet. Gemeinsam mit Aufstockun-
gen und weiteren Förderrichtlinien, wie beispielsweise der Förderrichtlinie 
„Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ kommt das Paket auf ein Ge-
samtvolumen von etwa 1,5 Mrd. Euro (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/
Artikel/G/sofortprogramm-saubere-luft-2017-2020.html).

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Mittelabfluss nur schleppend 
war (https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/foerdermittel-erst-15-
6-millionen-euro-von-milliarden-programm-fuer-saubere-luft-abgerufen/2430
5660.html). Als Gründe gab die Bundesregierung u. a. an, dass Mittel schon 
gebunden waren, der Mittelabfluss aber formal noch nicht geschehen sei 
(https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/foerdermittel-erst-15-6-mil
lionen-euro-von-milliarden-programm-fuer-saubere-luft-abgerufen/2430566
0.html). Kritische Stimmen, wie beispielsweise der Deutsche Städtetag, mach-
ten komplizierte Antragsverfahren für den schleppenden Mittelabfluss verant-
wortlich (https://www.wiwo.de/politik/deutschland/vor-dieselgipfel-staedte-un
zufrieden-mit-dem-sofortprogramm-saubere-luft/23705814.html).

Die durch das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017–2020“ finanzierten Maß-
nahmen sollen nach Aussage des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit bis 2020 ihre Wirkung entfalten (https://www.
bmu.de/pressemitteilung/sofortprogramm-saubere-luft-2017-2020-bundesregi
erung-veroeffentlicht-foerderrichtlinien-fuer-altern/).
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra
struktur vom 1. Februar 2021 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



1. In welcher Höhe wurden Projekte bis zum 31. Dezember 2020 durch das 
„Sofortprogramm Saubere Luft 2017–2020“ gefördert (bitte nach Bundes-
land, Stadt bzw. Kommune, Projekt, zugrundeliegender Förderrichtlinie, 
Höhe der Förderung, Datum der Antragsstellung, Datum der Bewilligung, 
Datum der Auszahlung aufschlüsseln)?

2. In welcher Höhe wurden Mittel aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft 
2017–2020“ bis zum 31. Dezember 2020 bewilligt?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Im „Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020“ wurden bis zum 31. Dezember 
2020 Projekte in Höhe von 1.392.132.532,92 Euro bewilligt. Es wird auf die 
Anlagen 1 bis 5 verwiesen.*

3. In welcher Höhe wurden Mittel aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft 
2017–2020“ bis zum 31. Dezember 2020 ausgezahlt?

Bis zum 31. Dezember 2020 hat die Bundesregierung aus dem Sofortprogramm 
„Saubere Luft 2017-2020“ Projekte i. H. v. 229.130.922,96 Euro ausgezahlt. 
Die Mittel werden von den Kommunen mit Verzögerung abgerufen. Als Ursa-
chen für die zahlreichen Verzöge-rungen werden seitens der Zuwendungsemp-
fänger vor allem die folgenden Punkte genannt: Probleme bei der Personalre-
krutierung, Engpässe bei Auftragnehmern/Lieferanten, Verschiebung von Bau-
phasen, komplexe Projektumgebungen, in welchen sich durch Veränderung der 
übergeordneten (Stadt-) Planung auch Auswirkung für die Projekte ergeben. 
Hinzu kommen oftmals COVID-19-bedingte zusätzliche Verzögerungen, die zu 
teilweise umfangreichen Laufzeitverlängerungen und damit einhergehend deut-
lichen Mittelverschiebungen in Folgejahre führen.

4. Wie viel Anträge wurden nach Kenntnisstand der Bundesregierung auf 
Förderung durch das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017–2020“ gestellt?

Es wurden insgesamt 1.751 Anträge zu den einzelnen Förderrichtlinien des 
„Sofort-programms Saubere Luft 2017-2020“ eingereicht.

5. Wie viel Anträge wurden nach Kenntnisstand der Bundesregierung auf 
Förderung durch das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017–2020“ bewil-
ligt?

Es wurden insgesamt 1.206 Anträge zu den einzelnen Förderrichtlinien des 
„Sofort-programms Saubere Luft 2017-2020“ bewilligt.

6. Aus welchen Haushaltstiteln wurden Projekte im Zusammenhang mit dem 
„Sofortprogramm Saubere Luft 2017–2020“ bis zum 31. Dezember 2020 
in der 19. Legislaturperiode gefördert (bitte die Fördersumme, das Jahr so-
wie den Einzelplan und Haushaltstitel angeben)?

Es wurden Projekte aus den Haushaltstiteln 1204 883 01, 1210 883 81, 6092 
683 04, 1210 891 81, 6092 891 02 und 6092 683 04 gefördert.

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/26346 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Die Angaben zu nachstehender Tabelle beinhalten auch Kosten für Projektträ-
ger.

7. Wie hoch war der Überschuss am Ende des Haushaltsjahres der in der Be-
antwortung der Frage 2 genannten Haushaltstitel (bitte den Einzelplan, 
Haushaltstitel, die Höhe der Soll- und Ist-Angaben angeben)?

In der nachfolgenden Tabelle wird der Begriff Überschuss als Differenz zwi-
schen Soll und Ist dargestellt. Hier wurden Mittel bis 31. Dezember 2020 be-
rücksichtigt.
Der „Überschuss“ beträgt danach 534.211.238 Euro.
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